
Von der Ausbildung in die Praxis:  
Ein herausfordernder Übergang 

Nach einer aktuellen Studie des  Sol dan 
Instituts zu den Erfahrungen junger 
Rechtsanwälte beim Berufseinstieg 
sind das Fehlen hinreichender berufs-
praktischer Kenntnisse, die ungewohn-
te Arbeitsbelastung und unzureichende 
Kenntnisse der Organisation einer An-
waltskanzlei besonders große Probleme 
für Junganwälte. Sie führen bei vielen 
neu zugelassenen Rechtsanwälten zu 
erheblichen Startschwierigkeiten beim 
Übergang von der Ausbildung in den 
Anwaltsberuf – und damit in einen Beruf, 
den mittlerweile rund 80 % der Absol-
venten ergreifen, die nach dem Asses-
sorexamen eine juristische Tätigkeit 
anstreben. Damit der Schwierigkeiten 
nicht genug: Sorgen bereiten jungen 
Anwälten nach der Studie auch das rich-
tige Auftreten vor Gericht, das Anferti-
gen praxistauglicher Schriftsätze oder 
der sachgerechte Umgang mit Mandan-
ten. Alle diese Herausforderungen lassen 
sich mit dem traditionellen juristischen 
Handwerkszeug, das die juristische Aus-
bildung vermittelt, nicht meistern: Kern 

der Schwierigkeiten sind nicht Fragen 
des materiellen Rechts, das die universi-
täre Ausbildung vermittelt. Auch spielen 
verfahrensrechtliche Fragestellungen, die 
Schwerpunkte des juristischen Vorberei-
tungsdienstes sind, allenfalls am Rande 
eine Rolle. Defizite zeigen sich vielmehr 
bei Fähigkeiten, die in der Berufspraxis 
neben die juristischen Kernkompetenzen 
treten müssen, die traditionell Gegen-
stand der juristischen Ausbildung sind. 

Auftrag des Gesetzgebers:  
Schlüsselqualifikationen  
in der Juristenausbildung 

Seit der Reform der Juristenausbildung 
im Jahr 2003 verlangt der Gesetzgeber in 
§ 5a DRiG, dass die Inhalte des rechts-
wissenschaftlichen Studiums die recht-
sprechende, verwaltende und rechtsbe-
ratende Praxis einschließlich der hierfür 
erforderlichen Schlüsselqualifikationen 
berücksichtigen müssen. Die Vermittlung 
des juristischen Basiswissens soll sich 
zum einen stärker an den Bedürfnissen 
der Berufspraxis und den Anforderun-
gen orientieren, die die Mehrzahl der 
Absolventen der juristischen Ausbildung 

als Rechtsanwälte erfüllen müssen. Zum 
anderen soll das Studium Schlüsselqua-
lifikationen vermitteln. Der Begriff der 
Schlüsselqualifikation geht auf den deut-
schen Bildungsforscher Dieter Mertens 
zurück, der ihn 1974 prägte. Er forder-
te, dass sich berufliche Bildung weniger 
am Erwerb reinen Fach- und Faktenwis-
sens und stärker an den Erfordernissen 
des Arbeitsmarktes ausrichten müsse. Es 
seien, so Mertens, in der beruflichen Bil-
dung vor allem Qualifikationen zu vermit-
teln, die den Schlüssel zur raschen und 
reibungslosen Erschließung von wech-
selndem Spezialwissen bilden. Zurückge-
hend auf Mertens werden Schlüsselqua-
lifikationen üblicherweise als Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten bezeichnet, 
die an keine bestimmte Tätigkeit gebun-
den sind, sondern einem Menschen die 
Möglichkeit eröffnen, in vielen Funk-
tionen und auf vielen Positionen tätig 
zu sein und Änderungen seines Berufs-
lebens erfolgreich zu bewältigen. § 5a 
Abs. 3 Satz 1 DRiG benennt als solche 
für Volljuristen nützliche Schlüsselquali-
fikationen beispielhaft Verhandlungsma-
nagement, Gesprächsführung, Rhetorik, 
Streitschlichtung, Mediation, Verneh-
mungslehre und Kommunikationsfähig-
keit. 

Herausforderungen  
für die Universitäten 

Gestaltung und Umfang des Angebots 
von Lehrveranstaltungen zu Schlüssel-
qualifikationen liegen in der Hand der 
Universitäten. In einer Studie zur Umset-
zung der Reform der Juristenausbildung 
ist bereits vor einigen Jahren kritisch 
angemerkt worden, dass der gesetzgebe-
rische Auftrag viele Fakultäten vor erheb-
liche Schwierigkeiten stellt: Die perso-
nellen und finanziellen Ressourcen vieler 
Universitäten lassen ein umfassendes, 
konzeptionell ausgewogenes Angebot an 
Veranstaltungen zum Erwerb von Schlüs-
selqualifikationen nicht zu. Ein Ergebnis 
dieser Untersuchung war freilich auch, 
dass Fakultäten, die über ein Institut für 

Schlüssel zum Erfolg: Theoretische Kenntnisse allein genügen nicht.

w
w

w
.f

ot
ol

ia
.c

om
©

 m
ud

re
ts

ov

Der Wirtschaftsführer 1.2015

6 STUDIUM

© Richard Boorberg Verlag, Stuttgart/München

Prof. Dr. Martin Henssler/Prof. Dr. Matthias Kilian

Schlüsselqualifikationen  
in der universitären Ausbildung

http://www.fotolia.com


Anwaltsrecht verfügen, mehrheitlich ei-
ne weit überdurchschnittliche Anzahl an 
Veranstaltungen im Bereich der Schlüs-
selqualifikationen anbieten. Institute für 
Anwaltsrecht sind seit Ende der 1980er 
Jahre an rund einem Viertel der rechts-
wissenschaftlichen Fakultäten entstan-
den. Institute für Anwaltsrecht nehmen 
zumeist eine wichtige Aufgabe bei der 
Organisation und der Koordination von 
Veranstaltungen zur Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen wahr. Sie bieten 
nicht nur anwaltsorientierte Veranstal-
tungen zum Erwerb eines Schlüsselqua-
lifikationsnachweises an, sondern stellen 
häufig auch den Kontakt zu Lehrenden 
aus der Berufspraxis her und bieten eine 
Plattform für interdisziplinäre Lehrveran-
staltungskonzepte.

Antworten:  
Das Beispiel des Instituts für Anwalts-
recht an der Universität zu Köln 

Ein anschauliches Beispiel für einen 
solchen Ansatz bietet das älteste und tra-
ditionsreichste Institut für Anwaltsrecht 
an einer deutschen Universität, das 1989 
gegründete Institut für Anwaltsrecht an 
der Universität zu Köln. Gefördert von 
der Hans-Soldan-Stiftung, den Rechtsan-
waltskammern Köln und Düsseldorf und 
dem Deutschen Anwaltverein, engagiert 
sich das Institut nicht nur in der anwalts-
rechtlichen Forschung, sondern in star-
kem Maße auch in der Lehre. Lehrveran-
staltungen etwa zur Vertragsgestaltung 
und zum anwaltlichen Berufsrecht wer-
den seit den 1990er Jahren angeboten. 
In Folge der Reform der Juristenausbil-
dung sind Veranstaltungen zum Erwerb 
von Schlüsselqualifikationen eine weitere 
Säule des Forschungs- und Lehrkonzepts 
des Instituts geworden – sie reichen von 
der Rhetorik, Anwaltssprache und Ge-
sprächsführung über das Mandats- und 
Projektmanagement bis hin zum Konflikt-
management, der Mediation und dem 
Auftreten vor Gericht. Die Durchführung 
solcher Veranstaltungen durch ein Insti-
tut für Anwaltsrecht gewährleistet, dass 
die Vermittlung von Schlüsselqualifikati-
onen an den besonderen Anforderungen 
orientiert ist, die sich in dem mit Abstand 
bedeutendsten Beschäftigungsfeld für 
Absolventen der juristischen Ausbildung 
ergeben, dem Anwaltsberuf. Angeboten 
werden die Veranstaltungen ausnahms-
los von Dozenten, die auch als Rechtsan-
walt zugelassen sind und die vermittelten 

Lehrinhalte an die anwaltliche Berufspra-
xis rückbinden können. Unterstützung 
erhalten sie hierbei je nach Thema zum 
Beispiel durch eine Sprachwissenschaft-
lerin, Mediatoren, Richter oder eine 
Rechtsfachwirtin. 
Eine Übersicht über die Lehrveranstaltun-
gen im WS 2014/15 finden Sie unter http://
www.anwaltsrecht.uni- koeln.de/7499.html

Der Rechtsanwalt als Kommunikator

Der amerikanische Sprachwissenschaft-
ler David Mellinkoff hat die Sprache der 
Juristen einmal als „wortreich, pom-
pös, langweilig und unklar“ charakte-
risiert. Ein solcher Befund ist für einen 
Berufsstand, dessen Handwerkszeug 
die Schrift- und Wortsprache ist, wenig 
schmeichelhaft. Lehrangebote des Insti-
tuts für Anwaltsrecht befassen sich daher 
mit Rhetorik und Sprache. Ein zentraler 
Baustein dieses thematischen Schwer-
punkts ist eine Veranstaltung mit dem 
Titel „Anwaltliche Rhetorik, Plädoyer und 
Verhandlungserfolg“. In ihr wird der Um-
gang mit Sprache aus anwaltlicher Sicht 
nahe gebracht. Anwaltliche Rhetorik will 
Widerstände (z. B. bei Gericht, bei der 
Gegenseite oder beim Verhandlungspart-
ner) überwinden, zur Verhandlungskom-
petenz gehört effizientes Kommunizieren. 
Mit den Teilnehmern dieser Veranstal-
tung werden deshalb Gesprächsführung, 
Rhetorik, Kommunikation und Verhand-
lungstechnik gemeinsam erarbeitet und 
praktische Übungen durchgeführt. Eine 
ähnliche, wenngleich etwas anders ak-
zentuierte Ausrichtung hat die Veranstal-
tung „Anwaltliche Gesprächsführung und 
Problemlösung“. Sie vermittelt mit der 
anwaltsspezifischen Problemlösungsme-
thodik und der anwaltlichen Gesprächs-
führung zentrale Schlüsselqualifikati-
onen, die ein Rechtsanwalt in seiner 
Funktion als Rechtsdienstleister beherr-
schen muss. Am Beispiel der Übernahme 
eines neuen Mandats wird verdeutlicht, 
über welche nichtjuristischen Kompeten-
zen ein Rechtsanwalt verfügen muss, um 
sich eine Arbeitsgrundlage zu schaffen, 
die ihm die Anwendung seiner juristi-
schen Kernkompetenzen gestattet. Ziel 
der Veranstaltung ist es, die Herange-
hensweise des Rechtsanwalts an ein 
neues Mandat als strukturierten Prozess 
zu begreifen und zu verdeutlichen, dass 
der Anwaltsberuf ein Kommunikations-
beruf ist, der entsprechende kommuni-
kative Fähigkeiten erfordert. Ausführlich 

erörtert werden ein Phasenmodell der 
Gesprächsführung, die besonderen He-
rausforderungen der Kommunikation mit 
einem Mandanten als Laien in juristi-
schen Sachverhalten und die Erwartun-
gen von Rechtssuchenden bei der Suche 
nach einem anwaltlichen Problemlöser. 
Die Studierenden simulieren im Verlauf 
der Veranstaltung Mandantengespräche 
und nehmen hierbei abwechselnd die 
Rolle des Rechtsanwalts und des Man-
danten ein. Eine Sprachwissenschaft-
lerin, die seit vielen Jahren anwaltliche 
Mandantengespräche aus sprachwis-
senschaftlicher Sicht untersucht und 
erforscht, begleitet die Veranstaltung 
teilweise. 

Der Rechtsanwalt als Mandatsmanager

Den einleitend angedeuteten empiri-
schen Befund, dass fehlende Kenntnisse 
der Organisation des Anwaltsberufs und 
praktischer Abläufe bei der Anwendung 
von Recht durch Anwälte die größten 
Schwierigkeiten von Berufseinsteigern 
sind, greifen weitere Veranstaltungen auf: 
Das Seminar „Mandats- und Aufgaben-
management“ erläutert die praktische 
Bearbeitung eines anwaltlichen Mandats 
in der außergerichtlichen Phase einer 
Rechtsstreitigkeit. Das Seminar veran-
schaulicht, wie Arbeitsabläufe in Rechts-
anwaltskanzleien insbesondere vor dem 
Hintergrund organisiert sind, dass ein 
Anwalt zahlreiche Mandate parallel bear-
beiten muss und die ihm zur Verfügung 
stehende Zeit und die zu erledigenden 
Aufgaben effektiv verplanen muss. Ein 
weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung 
schlägt die Brücke zu den kommunika-
tiven Anforderungen des Anwaltsberufs 
und erörtert die schriftliche Kommuni-
kation des Rechtsanwalts durch Schrift-
sätze und Mandantenschreiben. Beson-
deres Augenmerk gilt hierbei typischen 
Defiziten der Schriftsprache von Rechts-
anwälten. Im Verlauf der Veranstaltung 
erhalten die Teilnehmer die Aufgabe, auf 
der Grundlage des Erlernten anwaltliche 
Schriftsätze sprachlich zu optimieren. 
Während dieses Seminar insbesondere 
den Rechtsanwalt aus kleineren Kanzlei-
en in den Blick nimmt, in denen entgegen 
verbreiteter Wahrnehmung von Studie-
renden weiterhin die Mehrzahl der deut-
schen Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte tätig ist, befasst sich ein weiteres 
Seminar mit der anwaltlichen Tätigkeit 
in größeren Sozietäten: Unter dem Titel 
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Praxisorientierung des Jurastudiums

Die Versuche, die klassische Zweiteilung 
der Juristenausbildung in Deutschland 
aufzubrechen und größere Praxisantei-
le bereits vor dem ersten Staatsexamen 
zu etablieren, reichen einige Jahrzehnte 
zurück und führten u. a. zu Erprobung des 
Einphasenmodells. Der Gesetzgeber hat 
im „Gesetz zur Reform der Juristenaus-
bildung“ vom 11. Juli 2002 eine frühere 
Spezialisierung der Studierenden und 
eine höhere Praxisorientierung gefordert. 
Der Deutsche Juristen-Fakultätentag hat 

diese Forderung im Jahr 2010 aufgegrif-
fen und beschlossen, die Juristenaus-
bildung durch eine stärkere Anwaltsori-
entierung und „durch die Einübung des 
systematischen Stoffes in der praktischen 
Anwendung (clinical legal education)“ 
weiterzuentwickeln.1 Die Clinical Legal 
Education umfasst zum einen vorklini-
sche Angebote wie Simulationen der 
Berufspraxis (darunter Mootcourts, An-
waltsseminare u. a.) und eingebundene 
Praktika, bei denen Studierende Prakti-
kern zuarbeiten und dies eine Rückkop-
pelung in der Lehre erfährt. Zum anderen 

wurden seit 2008 an deutschen Univer-
sitäten vermehrt klinische Bereiche mit 
Law Clinics geschaffen, in denen Jura-
Studierende selbst unter der Anleitung 
von Praktikern oder Dozenten kostenlo-
se Rechtsberatung für reale Mandanten 
anbieten. Zuvor hatte es in Deutschland 
wegen des grundsätzlichen Verbotes kos-
tenloser Rechtsberatung nach dem alten 
Rechtsberatungsgesetz lediglich ein seit 
1977 bestehendes Projekt gegeben, in 
dem Bremer Studierende in Haftanstal-
ten Rechtsberatung für Strafgefangene 
leisten. Erst mit der Liberalisierung der 

„Anwaltliches Projektmanagement“ bringt 
ein erfahrener Partner einer internatio-
nalen Großkanzlei den Studierenden das 
Projektmanagement durch Rechtsanwäl-
te näher. Die Veranstaltung baut auf dem 
Befund auf, dass ein Schwerpunkt der 
Tätigkeit internationaler Großkanzleien in 
der Betreuung von Großprojekten liegt. 
Diese werden häufig von der „Wiege bis 
zur Bahre“ anwaltlich begleitet. Dabei 
greifen die ver schie den sten Rechtsgebie-
te ineinander. Anhand eines praktischen 
Falls wird den Teilnehmern Gelegenheit 
gegeben, sich mit den anwaltlichen Bera-
tungsanforderungen vertraut zu machen, 
die im Rahmen einer solchen Projektbe-
gleitung in Teamarbeit anfallen. 

Der Rechtsanwalt als Konfliktlöser

Ein dritter thematischer Schwerpunkt der 
Schlüsselqualifikationsveranstaltungen 
des Instituts hat den Rechtsanwalt als 
Konfliktlöser im Blick. Die Veranstaltung 
„Verhandlungsführung und Mediation 
durch Rechtsanwälte“ trägt der Tatsa-
che Rechnung, dass der Rechtsanwalt 
den weitaus größten Teil seiner Man-
date außergerichtlich erledigt. In vielen 
Fällen einer solchen außergerichtlichen 

Konfliktbeilegung ist das richtige Ver-
handeln mit dem Gegner ein wesent-
licher Erfolgsfaktor. Neben der klassi-
schen Verhandlungslösung erfreut sich in 
zunehmendem Maße auch die Mediati-
on als besondere Form der alternativen 
Konfliktbeilegung Beliebtheit. Die Ver-
anstaltung behandelt diese zwei zentra-
len Bausteine der außergerichtlichen 
Konfliktbeilegung durch Rechtsanwälte 
aus Sicht der Berufspraxis. Erläutert wer-
den Methoden, Strategien und Phasen 
des Verhandelns sowie die Funktion und 
der Ablauf einer Mediation. Häufig wird 
diese Veranstaltung gemeinsam mit einer 
Mediatorin durchgeführt, die mit den 
Teilnehmern Rollenspiele durchführt und 
aus ihrer Erfahrung berichtet, warum die 
außergerichtliche Konfliktbeilegung für 
Mandanten wichtig ist. Die traditionelle 
Form der Konfliktlösung ist Gegenstand 
des Seminars „Anwaltliche Tätigkeit vor 
Gericht“. Sie trägt der Tatsache Rech-
nung, dass der Rechtsanwalt, auch wenn 
er die Mehrzahl seiner Mandate außerge-
richtlich erledigt, häufig für seinen Man-
danten vor Gericht tätig werden muss. 
Die Veranstaltung erläutert den typischen 
Ablauf eines zivilrechtlichen Mandats ab 
dem Zeitpunkt, in dem die Entscheidung 

für eine gerichtliche Auseinandersetzung 
getroffen worden ist. Es geht hierbei vor 
allem um praktische Abläufe in einem 
Prozessmandat und die Interaktion des 
Rechtsanwalts mit dem Richter. Das Se-
minar wird traditionell gemeinsam mit 
einem Richter durchgeführt, der über die 
Erfahrungen von Richtern mit Rechts-
anwälten berichtet und Einblicke gibt, 
was Rechtsanwälte vor Gericht aus Sicht 
der Richterschaft besonders gut oder 
schlecht machen. 
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„Law Clinics“: Praxis trifft Studium 

Seit sechs Jahren gibt es an mehreren deutschen Universitäten sogenannte Law Clinics, 
in denen Studierende unter der Anleitung von Rechtsanwälten anderen Jura-Studieren-
den oder Außenstehenden kostenlose Rechtsberatung für ihre realen Fälle anbieten. Der 
Beitrag zeigt, vor welchem Hintergrund diese Law Clinics gegründet wurden, welche 
Angebote es gibt und welchen Beitrag sie auf dem Weg zu einer innovativen Juristenaus-
bildung leisten können.
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